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Ursachen des Kauxerismus in Vergangenheit unö
Gegenwart.

In Der Untersuchung über die Armeiwcrhältnisse einer bernischen
standgemeinde t»i Gebiete des Hügellandes und der Voralpen führte der
Berichterstatter im Jahre 1842 folgende 10 Gründe der dortigen Armenlast an: 1. Ueber«

völkernng in einem Teil der Gemeinde: 2. Hypothekarschuldenlast; 3. die
Hungerjahre 1310 47, welche das verstenerbare Vermögen in der betreffenden
Gemeinde in den Jahren 1318 -1323 um 103,000 Franken verminderten: 4. das

Verdrängen des Seidenwindens im Hanse durch die Maschinenindnstrie und das

durch die Tuchmärkte der nächsten größer» Stadt veranlasste Nachlassen von
Ban und Verarbeitung des Flachsest 0. Mangel an Unternehmungsgeist und
Mut, neue Erwerbszweige zu schaffen: 0, schlechte Wald- und Allmendwirt-
schnst; 7. Leichtsinn und Sorglosigkeit, womit jede Gelegenheit zum Sichlustig-
machen ergriffen wird und liederliche Ehen gestiftet werden; 3. die 1810 erfolgte
Aufhebung der Freizügigkeit: 0. lare Handhabung des Armengesetzes, dank welcher

unverschämte Bettler statt würdiger Armer in den Vordergrund traten;
111, zu geringe Bestrafung liederlichen Lcbwesens,

Es ist sister interessant, immer Mieder die Vergangenheit zum Vergleich
mit der Gegenwart heranzuziehen. Ta wird man denn finden, daß — natürlich
mit veränderten Verhältnissen - die Ursachen der Verarmung die nämlichen
geblieben sind. Ter oben erwäbnte Bericht unterscheidet nicht, sondern erwähnt
in einem Atemzuge solche Ursachen, die mehr lokal sind und in den Verhältnissen

der betreffenden Gemeinde liegen, wenn sie allerdings auch anderswo
vorkommen tonnen; dann komt er zu Ursachen der Verarmung, die dem Zuge
der Zeit entsprechen und in der allgemeinen Vage Europas, den Kriegswirren
und ihren Folgen begrünbet sind. Ter Bericht erwächst Ursachen, die mehr auf
das Neuster? gehen, und solche, die auf das sittlich? Gebist hinüberspielen.

Wir wissen ans den gegenwärtigen Erfahrungen, wie der Krieg eine all-
»»meine Verarmung Europas, nicht nur der Kriegführenden, sondern auch der
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Neutralen, mit sich gebracht hat. Die Teuerung hat auf dem Gebiete des Ar-
menwesens geradezu verheerend gewirkt. Damit im Zusammenhang steht auch
hie Vermehrung der Hypothekarschuldenlast; denn wenn auch aus der einen
Seite eine Verminderung der Verschuldung möglich war, so ist auf der andern
Seite das Gegenteil der Fall, wie kompetente Persönlichkeiten versichern..
Damals spielte die Verdrängung der Hausindustrie durch die aufkommenden
Fabriken im Ärmenwesen der Gemeinden vielerorts eine namhafte Rolle. Das
wird heutzutage nicht mehr in gleichen: Maße der Fall sein: wenn auch
zuzugeben ist, daß manche Hausindustrie während der Kriegszeit schwer litt. Dafür

spielt das Stillöstehen mancher Fabriken oder die xeduzierte Betriebsweife
doch mancherorts hehr mit. Im Zusammenhang damit steht die damals
nachgewiesene Lässigkeit, sich neue Verdienstgelegenheit zu schaffen. Heute sind
Regierungen wie> gemeinnützige Kreise bemüht, neue Industrien einzuführen, und
namentlich in Gebirgstälern sind Erfolge' dieser Anstrengungen nachzuweisen.

Der Berichterstatter von damals klagt schließlich über sittliche Schäden, über
das Entflöhen liederlicher Ehen und die zn geringe Bestrafung der Liederlichkeit

überhaupt (er meint Wohl vor allem den Alkoholismus). Das ist ja die
trübe Seite auch des heutigen Armenwesens. Es gibt Fälle, die man
armenpolizeilich einfach nicht fassen kann, weil irgend eine Handhabe fehlt. Erst wenn,
der Fall sich ziemlich weit entwickelt hat, gelingt es, einzugreifen. Sittlich gesunde
Grundsätze zu pflanzen, ist eben auch heute, wie damals, das beste Vorbeugen
gegen Verarmung.

Unterstützung der Schweizer im Auslande.
Das neue schweizerische Konsularreglement vom 16. Dezember 1919 enthält

in den. Artikeln 78--81 einen besondern Abschnitt über das Unterstützungswesen,

Da die Bestimmungen auch für die internen Armenbehörden von
Interesse sind, bringen wir sie nachstehend zum Abdruck:

Art. 78.

Die Konsulate sind befugt, innerhalb der ihnen zur Verfügung stehenden

Mittel einmalige Unterstützungen an unschuldig in Not geratene Landsleute
zu gewähren oder diese auf Kosten des Konsulates in passenden Herbergen
verpflegen zu lassen.

In dringenden Fällen können sie Vorschüsse für die Heimreise 'nach der
Schweiz gewähren, worüber der Heimatgemeinde des Betreffenden Rechnung
zu stellen ist, falls der Vorschußnehmer nicht selbst in der Lage ist, den erhaltenen
Betrag an das Konsulat zurückzuvergüten. Vorschüsse dieser Art sollen
womöglich nicht in Geld, sondern durch direkte Bezahlung des Fahrgeldes durch das
Konsulat gemacht werden.

Art. 79.

In allen andern nicht dringlichen Fällen und namentlich da, wo es sich um
länger andauernde Hilfeleistungen handelt, werden sich die Konsuln der Mithilfe
der schweizerischen Unterstützungsgesellschaften ihres Amtsbezirkes bedienen,
deren Entstehen und Gedeihen sie nach Kräften zu fördern haben. Gesellschaften
dieser Art können vom Bundesrat aus Antrag, des Politischen Departements
jährlich Beiträge zugesprochen werden, deren Höhe jedes Jahr neu festzusetzen
ist. Sie sind verpflichtet, dem Konsulardienst des Politischen Departements je

auf 31. Dezember eines jeden Jahres einen Tätigkeitsbericht und eine
Jahresrechnung einzureichen. /
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